
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1997/5/26 2Ob79/97z
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.05.1997

Norm

ABGB §1325 D3

ZPO §269

Rechtssatz

Die Verhältnisse am ungarischen Automarkt (hier: dauerhafter Betätigungsbereich des Geschädigten; hypothetische

Einkommensentwicklung) sind weder allgemeinkundig noch gerichtskundig im Sinne des § 269 ZPO. Es bedarf darüber

entsprechender Feststellungen.
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